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VERMERK 
Absender: Herr Lars Danielsson, Botschafter, Ständige Vertretung Schwedens bei der 

Europäischen Union 
vom 11. Januar 2017 
Empfänger: Frau Christine Roger, Generaldirektorin, Rat der Europäischen Union 
Betr.: Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den 

Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten   
- Mitteilung Schwedens 

  

 

Sehr geehrte Frau Generaldirektorin, 

 

Hiermit teile ich Ihnen im Namen der schwedischen Regierung mit, dass mit Stand am 

19. Dezember 2016 die schwedische Generalstaatsanwaltschaft die zuständige Behörde im Sinne 

des Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JHA des Rates vom 13. Juni 2002 über 

den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten ist, wenn 

Schweden Ausstellungsstaat ist. 

 

(Schlussformel) 

 

(gez.) Lars Danielsson 

 

____________________ 
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Schweden 

Frau 
Christine Roger 
Generaldirektorin 
Rat der Europäischen Union 
Generalsekretariat 
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
1048 Bruxelles/Brussel  

 
 
 
 
Mitteilung einer Änderung der nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die Justizbehörde 
 
 
In Anbetracht des Ausgangs der Rechtssache C-452/16 PPU, Poltorak, vor dem Europäischen 
Gerichtshof hat Schweden seine nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die Justizbehörde 
(Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JHA des Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten) in Fällen, in 
denen Schweden Ausstellungsstaat ist, geändert. Gemäß Artikel 6 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses 
wird dem Generalsekretariat des Rates hiermit Folgendes mitgeteilt. 
 
Mit Stand am 19. Dezember 2016 ist die schwedische Generalstaatsanwaltschaft die 
zuständige Behörde im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JHA 
des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten, wenn Schweden Ausstellungsstaat ist. 
 
Die Änderungen wurden in Form eines Dekrets vorgenommen, das am 19. Dezember 2016 in Kraft 
getreten ist. Nach Artikel 34 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses müssen die Mitgliedstaaten dem Rat 
und der Kommission den Wortlaut der Bestimmungen mitteilen. Der Wortlaut der Bestimmungen 
wird der Kommission über die Umsetzungsdatenbank MNE übermitttelt. 
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